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Aufwertung Spielplatz Konrad-Adenauer Straße in Köln-Rodenkirchen 

 

Die SPD-Fraktion bittet die folgende Anfrage auf die Tagesordnung der Sitzung der Bezirksvertretung 
Rodenkirchen am 31.01.2022 zu setzen: 

Der Spielplatz an der Konrad-Adenauer-Straße (Nr. 2 08 06 01) in Rodenkirchen ist in einem 
sehr schlechten Zustand. Die SPD-Fraktion möchte daher wissen: 

1. Ist die Problematik bekannt und ist künftig eine Aufwertung des Spielplatzes vor-
gesehen? Ließe sich dort z. B. ein Bolzplatz errichten? 

2. Soll der Spielplatz Rahmen der Fortschreibung der Spielplatzbedarfsplanung in 
diesem Jahr in die Liste aufgenommen werden? Wenn nein, warum nicht? 

3. Nach welchen Kriterien wird über die Aufnahme in die Spielplatzbedarfsplanung 
bei der Fortschreibung entschieden? 

Begründung: 

Der Spielplatz an der Konrad-Adenauer-Straße ist in einem sehr schlechten Zustand, sodass er in der 
Regel von Kindern eher gemieden wird und kaum noch genutzt wird. Da es jedoch generell an Spiel- 
und Sportplätzen in Rodenkirchen mangelt, wäre eine Aufwertung des Spielplatzes wünschenswert. 
Aufgrund der großen Fläche wäre z. B: die Einrichtung eines Bolzplatzes eine gute Möglichkeit. 

 
 

Die Kinder- und Jugendverwaltung nimmt wie folgt Stellung: 

 

Zu 1.und 2. 

Die Kinder- und Jugendverwaltung teilt die Einschätzung des Antragstellers, dass der Spielplatz Kon-
rad-Adenauer-Straße in Köln-Rodenkirchen zur Zeit nicht sein positiverweise vorhandenes Potenzial 
an Fläche und die damit verbundenen Gestaltungsmöglichkeiten ausnutzt. Aus diesem Grund wurde 
auch die Neugestaltung des Spielplatzes auf der Maßnahmenliste der aktuellen Spielplatzbedarfspla-
nung aufgenommen. Der Spielplatz befindet sich bereits in der Umgestaltung, diese wird gemeinsam 
mit einem Investor umgesetzt. Die Realisierung eines Bolzplatzes lässt sich hier aufgrund der Nähe 
zur Wohnbebauung und den damit verbundenen Lärmschutzauflagen nicht realisieren. 
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Zu 3. 
 
Zur Spielplatzbedarfsplanung findet einmal jährlich ein Fachgespräch mit der Bezirksvertretung Ro-
denkirchen statt, in diesem Rahmen werden die aktuellen und zukünftigen Maßnahmen besprochen. 
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